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Fr. Margarete Seidl

Die Bezirkshauptmannschaft St.Johann im Pongau erlässt hiermit auf Grund §§ 43 und
94b der Straßenverkehrsordnung 1960i.d.g.F. für das Gemeindegebiet von Schwarz-
ach/Pg. (BereichMarkt) nachstehende

VERORDNUNG

1.
1. "Vorrang geben" gemäß § 52lit. c) Ziffer 23 StVO an der Einmündung

a) der Dr. Franz Hain Straße in die Gemeindestraße Markt,
b) der Dr. Franz Hain Straße in die L 274Schwarzacher Landesstraße (auf Höhe Sport

Pointner) mit der Zusatztafel "in 15m",
c) der Leopold-Brucknerstraße in die Gemeindestraße Markt,
d) der Gemeindestraße Markt auf Höhe Hotel Alte Post in die (östliche) Gemeinde-

straße Markt,
e) der Zufahrtsstraße Baumgartner in die (östliche) Gemeindestraße Markt (Bereich

Hotel Post),
f) der Schernberggasse in die (östliche) Gemeindestraße Markt,
g) der Zufahrtsstraße Bgm.-Stöllinger-Platz in die (westliche) Gemeindestraße Markt
h) der Verbindungsstraße Leopold-Bruckner-Straße/Gemeindestraße Markt in die

(westliche) Gemeindestraße Markt,
i) des Höhenweges in die (westliche) Gemeindestraße Markt

2. "Einfahrt verboten" gemäß § 52lit. a) Ziffer 2 StVOmit der Zusatztafel "ausge-
nommen KFZ mit Berechtigungsschein der Gemeinde" gemäß § 54 StVO auf
Höhe Zufahrt zum Bgm. Stöllinger-Platz.

3. "Unterführung/J gemäß § 52lit. b) Ziffer 18StVO auf Höhe der Zugänge zur Fuß-
gängerunterführung L 274Schwarzacher Landesstraße (Kreuzungsbereich Ge-
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meindestraße Markt /L 274 und Beginn L 255/Salzachbrücke).

4. "EinbahnstraßeJl gemäß § 53 Abs. 1 Ziffer 10 StVO mit der Zusatztafel "ausge-
nommen RadfahrerJl gemäß § 54 StVO für die Hainstraße ab Haus Nr. 6 in Fahrt-
richtung L 274.

5. "EinbahnstraßeJl gemäß § 53 Abs. 1 Ziffer 10 StVO für die Leopold-Bruckner-
Straße ab Haus Nr. 10 (Farn. Berger) in Fahrtrichtung L 274.

6. Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft St. Johann/Pg. vom 27.11.2006,Z1.
30406-367/2911/32-2006, in welcher jeweils nach der Abzweigung von der P 999
(nunmehr L 274 Schwarzacher Landesstraße) auf Höhe
* StrKm. 1,33 (Höhe Lebenshilfe),
* StrKm. 1,53 (gegenüber Polizeiinspektion Schwarzach) und
* StrKm. 1,76 (gegenüber Geschäft Billa)
eine Zonenbeschränkung Fahrverbot für Motorfahrräder gemäß § 52lit. a) Ziffer
11a und 8b StVO mit dem Zusatz "von 21:00Uhr bis 6:00Uhr - ausgenommen An-
rainer" angeordnet wurde, wird dahingehend abgeändert, dass der Zusatz "von
21:00Uhr bis 6:00Uhr - ausgenommen Berufsverkehr" zu lauten hat.

7. "Fahrverbot (in beiden Richtungen)" gemäß § 52lit. a Ziffer 1 StVO mit der Zu-
satztafel "ausgenommen Zustelldienste, Radfahrer, Schulbusse, die Bewohner
der Häuser Schulplatz 4 und 5 sowie in der Zeit von Montag bis Freitag von
17:00Uhr bis 22:30Teilnehmer an Veranstaltungen in der Volksschule" gemäß
§ 54 StVO für die Schulp latzzufahrt (Zufahrt) zur Volksschule.

11.
Diese Verordnung ist gemäß § 44 StVO 1960durch Straßenverkehrszeichen nach der
StVO 1960 i.d.g.F. kundzumachen. Sie tritt mit Anbringung der genannten Verkehrszei-
chen in Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten folgende Verordnungen der Bezirkshaupt-
mannschaft St. Johannßg. außer Kraft:
• Punkt 1.1.) a)~~rrang geben" Dr. Hain-Straße/St. Veiter Landesstraße),
• Punkt 1.l.b~er Fassung Punkt 1.4.) der Verordnung vom 18.12.1991,Z1.6/367-

1161/2-9T-Schjr:-"Einbahnregelung Dr. Hain-Straße),
• Punkt 1.2.~und b) (="Vorrang geben" Leopold-Bruckner-Straße in die st. Veiter

Landesstraße ulJP in die Alte Bundesstraße),
• Punkt 1.3~orrang geben" Alte Bundesstraße/St. Veiter Landesstraße),
jeweils der Verordnung vom 9.12.1985,Z1.6/08-13421/5/ Schw/ 85-Stl,

• Verord.nung vom 1~.~9~, ~1.6/367-2911/7-99-Sch., in welcher für die Schulplatzzu-
fahrt em Fahrverb~LLt eimgen Ausnahmen angeordnet wurde (Abänderung siehe
Punkt 1.6.)
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UI.
Über den Zeitpunkt der Aufstellung der Verkehrszeichen ist die Bezirkshauptmannschaft
St. Johann im Pongau schriftlich zu verständigen.

IV.
Die Kosten der Anbringung und Erhaltung der Verkehrszeichen sind gemäß § 32 StVO
1960 vom Straßenerhalter zu tragen.

Für den Bezirkshauptmann:
Margarete Seidl

Ergeht an:
1. Gemeinde 5620 Schwarzach/Pg.
2. Polizeiinspektion 5620 Schwa zach/ Pg.
3. Verordnungsevidenz (Gem 'nde und L 274)

Anmerkungen der Verfasserin:

Sämtliche Verkehrsbeschränkungen, welche an den Kreuzungsbereichen der Gemeinde-
straßen in die L 274 Schwarzacher Landesstraße aufgestellt sind, wurden mit Verord-
nung der Bezirkshauptmannschaft St. Johann/Pg. vom 20.1.2005, Z1.30406-367/2967/13-
2005, angeordnet.

zu Punkt I. 4) der ggst1.Verordnung wird angemerkt, dass an der Zusatztafel anstelle des
Textes "ausgenommen Radfahrer" dieser auch bildlich in Form eines Fahrrad-
Piktogrammes dargestellt werden kann.

zu Punkt I. 6) der ggst1.Verordnung wird festgehalten (Änderung von Schülertransporte
auf Schulbusse), dass diese aufgrund von Fehlinterpretationen der Fahrzeuglenker (El-
tern von Volksschülern) notwendig wurde (die Kinder wurden vor der Schule abgeliefert
unter Missachtung des Fahrverbotes); bei Beanstandungen des Fahrverbotes wurde da-
mit argumentiert, dass diese Fahrten unter die Ausnahme Schülertransporte fallen;




